
Seite 1 von 3 

   

 

Walter-Hohmann-
Sternwarte e. V. 

August 2020 

Allgemeine Sicherheitsunterweisung für WHS-Mitglieder 
zur Anwesenheit an der Walter-Hohmann-Sternwarte 

aufgrund der Corona-Pandemie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Das Gebäude der Walter-Hohmann-Sternwarte e.V. und das Außengelände sind für Externe und den 

Publikumsverkehr geschlossen. 

Nur für Mitglieder der WHS ist das Außengelände sowie die Hütten mit den Teleskopen unter 

Auflagen geöffnet. 

 

Mitglieder der WHS, die sich in dieser Zeit an der WHS aufhalten, sind mit der folgenden 

Unterweisung auf die besonderen Gegebenheiten hinzuweisen.  

 

 

Allgemeine Verhaltensregeln: 

 

• Alle Regeln des Hygienekonzepts der WHS für den Aufenthalt auf dem Außengelände und 

der Beobachtungshütten sind zu beachten. 

 

• Das Vereinsgebäude bleibt geschlossen. Sanitäre Anlagen stehen nicht zur Verfügung. 

 

• Der Parkplatz der Sternwarte bleibt geschossen und darf NICHT genutzt werden. 

 

• In jeder Beobachtungshütte wird ein Aushang über die wichtigsten Verhaltens- und 

Hygieneregeln angebracht. 

 
• Es gelten die Bestimmungen zum Mund-Nasen-Schutz der Coronaschutzverordnung NRW in 

ihrer aktuellen Fassung. 

 

• Personen die an sich Krankheits- bzw. Erkältungssymptome, wie erhöhte Körpertemperatur, 

Husten, Mattigkeit etc. bemerken, (sofern nicht vom Arzt z.B. abgeklärte Erkältung) dürfen 

das Außengelände der WHS nicht betreten. Dies gilt ebenfalls für Personen, die innerhalb der 

letzten zwei Wochen Kontakt zu einer infizierten Person hatten oder aus einem Risikogebiet 

eingereist sind. Dies wird mit der jeweiligen Anmeldung zur Nutzung des 

Sternwartengeländes für jeden Besuch extra bestätigt. 
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• Eine Benutzung des Außengeländes (ob nur das Außengelände oder Benutzung der 
Hütten spielt hier keine Rolle) durch die Mitglieder ist IMMER vorher bei der 
Vorsitzenden schriftlich anzumelden (mit Datum und Uhrzeit) und muss von der 
Vorsitzenden schriftlich genehmigt werden. So wird gewährleistet, dass sich weder zu 

viele Personen auf dem Außengelände aufhalten noch eventuell zwei Personen gleichzeitig 

eine Hütte benutzen möchten. 

 

• Türgriffkontakte (Hütten) nach Möglichkeit vermeiden, z.B. Türen nicht schließen und nach 

Verlassen zu desinfizieren. 

 

• Die Anwesenheiten werden (digital) dokumentiert, damit ggf. bei Erkrankung eines Mitglieds 

an COVID-19 Kontaktpersonen ermittelt werden können. Die Anwesenheitsdokumentation 

wird für vier Wochen datensicher aufbewahrt. 

 

• Bei der Nutzung der Beobachtungshütten sind diese nur von einem Vereinsmitglied pro 

Abend zu nutzen (Ausnahme Personen eines Haushaltes, die ebenfalls WHS Mitglied sind). 

Auf dem Vereinsgelände ist bei allen Gängen in der Dunkelheit eine Taschenlampe (Rotlicht) 

mitzuführen, um zufällige nahe Begegnungen zu vermeiden. 

 

• Wenn Mitglieder eigene Teleskope auf das Gelände mitbringen, sind diese selbst für die 

Desinfizierung verantwortlich. Eine Nutzung durch andere Mitglieder ist nicht gestattet. Die 

Abstandregeln zu anderen auf dem Gelände befindlichen Mitgliedern sind zwingend 

einzuhalten. Ggf. sind Mund-Nasen-Bedeckungen zu tragen. 

 

• Kann ein Mindestabstand von 1,5 m nicht eingehalten werden, ist eine Mund-Nase- 

Bedeckung (Maske, Tuch) zu tragen. 
 

Strukturelle Maßnahmen: 
 

• Verwendete Materialien und die Griffbereiche u. ä. sind vor dem Verlassen des 

Sternwartengeländes zu reinigen/desinfizieren.  

 

• Für die Okkulare der Teleskope wird ein nichtfettendes Desinfektionsmittel zur Verfügung 

gestellt.  

Sie sind sowohl VOR als auch NACH Benutzung zu desinfizieren. 

Papiertücher zur Reinigung werden ebenfalls gestellt. Diese sind unbedingt in der 
Mülltonne der WHS zu entsorgen und KEINSFALLS in der Hütte liegen zu lassen! 
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• Eine Dokumentation dieser Desinfektion ist vom beobachtenden WHS-Mitglied nach 

Abschluss der Nutzung auszufüllen, zu unterschreiben und dem Vorstand der Sternwarte zur 

Archivierung zur Verfügung zu stellen. 

 
• Desinfektionsmittel werden in jeder Hütte und auf dem Außengelände zur Verfügung gestellt. 

 

• Im Erkrankungsfall (COVID-19 oder sonstige) oder bei angeordneter häuslicher Quarantäne 

ist der Vorstand der WHS zu informieren ). 

(vorstand-whs@sternwarte-essen.de). 

  

• Das Vereinsgelände ist für Vereinsfremde geschlossen. Vereinsmitglieder dürfen die 

Außenanlagen zur Beobachtung nur einzeln und nach vorheriger Registrierung durch die 

Vorsitzende benutzen. 

 

Weitere Maßnahmen 
 
• Beim Betreten der Hütten ist vom WHS Mitglied so lange eine Mund-Nasen-Bedeckung zu 

tragen, bis das Dach der Hütte vollständig geöffnet ist 

 

 

 

 

mailto:vorstand-whs@sternwarte-essen.de
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Hiermit bestätige ich die Sicherheitsunterweisung zu den o.g. Themen verstanden zu haben. Die 

geltenden Vorschriften werde ich beachten und einhalten (Formular einscannen/ abfotografieren 

und digital zu versenden an: 

 

Ansprechpartner zum Infektions- bzw. Hygieneschutz: 

Name: Claudia Henkel (für den Vorstand der WHS) 

E-Mail: claudia.henkel@walter-hohmann-sternwarte.de ,  

Telefon privat: 0208 2050664 

 

 

 

 

Name Vorname Unterschrift 
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